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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Die Unternehmerverbände forderten die politischen Instanzen wiederholt zu einer
raschen Realisierung der in Aussicht genommenen Reformen auf. Die Linke hingegen
zeigte sich in vielen Bereichen – allerdings nicht beim Kartellrecht – skeptisch,
befürchtet sie doch von dem auch mit dem Schlagwort Deregulierung bezeichneten
Prozess einen Abbau von sozialen Rechten und Schutzmassnahmen für die
Arbeitnehmer. 1

ANDERES
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Strukturpolitik

Les statistiques montrent que les PME forment la colonne vertébrale de l'économie
suisse. Néanmoins, selon Gerhard Pfister (pdc, ZG), le franc fort et la concurrence des
pays émergents mettent les PME, et donc indirectement l'emploi, sous pression. Ainsi, il
a proposé un postulat afin d'évaluer les modalités de lancement d'un fonds de
placement "Swiss Fund" qui permettrait non seulement de soutenir le développement
économique des PME, mais aussi d'offrir des possibilités d'investissements aux milieux
intéressés. D'après l'auteur du postulat, les PME manquent de capitaux pour investir et
garantir ainsi leur pérennité. Le Conseil fédéral s'est opposé à l'adoption de ce
postulat. Il a affirmé qu'un groupe de travail, composé du Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO), de la BNS, du Secrétariat d'Etat aux questions financières
internationales (SFI), d'economiesuisse, de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), de
l'Association suisse des banquiers (ASB) et de Swissmem, se penche déjà sur la situation
du marché du crédit pour les PME depuis 2005. En outre, il estime qu'une telle
intervention étatique dans l'économie privée n'est pas adéquate. En effet, il a rappelé
que la politique industrielle n'est que rarement couronnée de succès. Cependant, le
Conseil national a adopté le postulat par 118 voix contre 69 et 3 abstentions. Les voix de
l'UDC qui ont fait bloc contre ce postulat n'ont donc pas suffi. 2

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

Im Rahmen der im Vorjahr eröffneten Vernehmlassung zu einem neuen Kartellgesetz
sprachen sich der SGV und der ihm angehörende Baumeisterverband gegen die
beabsichtigte Verschärfung aus und warnten vor negativen Folgen für Klein- und
Mittelbetriebe. Die Parteien äusserten sich grundsätzlich positiv. Gemeinsam mit dem
Vorort, der Bankiervereinigung - beide begrüssten die Verschärfung des Kartellgesetzes
- und dem SGV sprachen sich die drei bürgerlichen Bundesratsparteien allerdings
gegen die vorgesehene Fusionskontrolle aus. Die von den erwähnten Gruppierungen
vorgebrachte Kritik an der Schaffung eines Bundesamtes für Wettbewerb (anstelle einer
verwaltungsunabhängigen Kommission) wurde auch von der SP geteilt. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.10.1994
HANS HIRTER

Im Herbst gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Teilrevision des Kartellgesetzes
in die Vernehmlassung. Dabei hielt er fest, dass sich die 1996 vorgenommen
Änderungen bewährt hätten. Störendes Manko sei jedoch, dass unzulässige
Wettbewerbsbeschränkungen nicht wie in der EU oder den USA direkt sanktioniert
werden können (je nach erzielten Monopolgewinnen mit Bussen in Millionenhöhe),
sondern erst dann, wenn einer entsprechenden Anordnung der
Wettbewerbskommission (Weko) keine Folge geleistet wird. Damit können die
Wettbewerbsbehörden nicht präventiv wirken. Diese Lücke solle mit der
vorgeschlagenen Revision geschlossen werden. Im weiteren beantragte die Regierung,
die Weko zu einem kleineren und ausschliesslich aus unabhängigen Experten gebildeten
Gremium umzubauen. Die Reaktionen waren überwiegend negativ. Sowohl Arbeitgeber-
als auch Arbeitnehmerorganisationen protestierten gegen den geplanten Hinauswurf
aus der zu verkleinernden Weko. Die direkten Sanktionen wurden insbesondere vom
Gewerbeverband und von der SVP abgelehnt. Aber auch der Gewerkschaftsbund sprach
sich aus der Befürchtung, dass damit die Weko überfordert wäre, dagegen aus. Das
Anliegen einer verschärften Sanktionierung von Wettbewerbsbeschränkungen bildete

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2000
HANS HIRTER
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auch den Inhalt einer vom Nationalrat diskussionslos überwiesenen Motion Jans (sp, ZG;
99.3307); der Ständerat stimmte ihr ebenfalls zu. Bereits zu Jahresbeginn hatte sich die
Weko für die im Vernehmlassungsentwurf enthaltenen Neuerungen stark gemacht. 4

Die Frankenstärke zementierte die sogenannte „Hochpreisinsel Schweiz“ und führte zu
einem beträchtlichen Einkaufstourismus im grenznahen Ausland. Gemäss einer durch
die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IGDHS) in Auftrag gegebene Studie
kauften Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten jährlich Waren im Wert von rund
8,9 Milliarden Franken im Ausland ein. Darunter fielen insbesondere Kleider, Schuhe,
Lebensmittel, Körperpflege- und Hygieneartikel. Dies bewog den Schweizerischen
Gewerbeverband im April eine Inserate- und Plakat-Kampagne gegen den
Einkaufstourismus ins Leben zu rufen. Unter dem Motto „Ja zur Schweiz – hier kaufe ich
ein“ wurde darauf hingewiesen, dass dem Schweizer Gewerbe, das gut bezahlte
Arbeitsplätze und ein erfolgreiches Berufsbildungssystem zur Verfügung stelle, Sorge zu
tragen sei. Die vier wichtigsten Konsumentenschutzorganisationen (Stiftung für
Konsumentenschutz, Konsumentenforum, Fédération Romande des Consommateurs
und Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana) lancierten
ihrerseits Ende Oktober den Internetdienst „preisbarometer.ch“. Auf diesem Portal
liessen sich die Preise von über 700 Produkten in der Schweiz mit jenen im
benachbarten Ausland vergleichen. Der Schweizerische Gewerbeverband störte sich
daran, dass der Internetdienst mit Unterstützung des Eidgenössischen Büros für
Konsumentenfragen (BFK) erstellt wurde. Im Rahmen der Massnahmen zur Abfederung
der Folgen der Frankenstärke hatte der Bund für den Aufbau der Website 500'000
Franken ausgegeben. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.04.2012
LAURENT BERNHARD

Im Jahre 2005 hatte der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) Folge gegeben, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen die
Berücksichtigung der Ausbildung von Lehrlingen als Kriterium forderte. Der
Gesetzesentwurf eine entsprechende Änderung von Artikel 21 des Bundesgesetzes über
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vor. Im März des Berichtsjahres gab die
nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) die Ergebnisse der
Vernehmlassung bekannt. Die Mehrheit der konsultierten Kantone, Parteien und
weiteren interessierten Organisationen stand der Vorlage positiv gegenüber. Allerdings
waren sich die Wirtschaftsverbände uneinig. Während der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) das Ansinnen begrüsste und darin eine Stärkung der dualen
Berufsbildung sah, sprach sich der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) gegen den
Gesetzesentwurf aus, da dieser seines Erachtens wettbewerbsverzerrende Anreize
setzte. Im Mai nahm die WAK-NR mit 19 zu 6 Stimmen den Vorentwurf an. Die
Behandlung des Geschäfts wurde im Nationalrat auf die Frühjahrssession 2014
angesetzt. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2013
LAURENT BERNHARD

Nachdem sich der Ständerat im März 2013 mit der Revision des Kartellgesetzes
auseinandergesetzt und in einigen zentralen Punkten Anpassungen am bundesrätlichen
Entwurf vorgenommen hatte, sprach sich im Januar 2014 die Kommission für Wirtschaft
und Abgaben des Nationalrates (WAK-NR) gegen die Vorlage aus und stellte der grossen
Kammer den Antrag, nicht auf die Vorlage einzutreten. Die Gründe für die Ablehnung
waren laut Medienmitteilung der WAK-NR unterschiedlich: Einige
Kommissionsmitglieder begründeten ihren Entscheid damit, dass in der ständerätlichen
Detailberatung Bestimmungen aus der Vorlage gestrichen worden waren, die in ihren
Augen für die Stärkung des Wettbewerbs und die Bekämpfung der Schweizer
Hochpreisinsel von zentraler Bedeutung gewesen wären. Andere lehnten die Vorlage ab,
weil sie zum einen das geltende Recht für genügend hielten und weil es zum anderen
noch keine Rechtspraxis gab, die man hätte revidieren können. Die grosse Kammer
folgte im März 2014 dem Vorschlag der WAK-NR und entschied mit 106 zu 77 Stimmen
bei 4 Enthaltungen, nicht auf die Vorlage einzutreten. Die kleine Kammer hielt im Juni
2014 ihrerseits am Entscheid des Vorjahrs fest und spielte damit den Ball an den
Nationalrat zurück. Im Vorfeld der Herbstsession 2014 liess die WAK-NR verlauten, dass
man der grossen Kammer nun doch empfehle, auf den Entwurf einzutreten. In einigen
zentralen Punkten widersprach die WAK-NR jedoch dem ständerätlichen Entscheid und
bereitete zahlreiche Anträge vor. So zog sie es in Bezug auf das Teilkartellverbot, d.h.
den Grundsatzverboten von Preis-, Mengen- und Gebietsabreden zwischen
Konkurrenten (Horizontalabreden) sowie von vertikalen Preisbindungen und
Gebietsabschottungen zwischen Produzenten und Händlern (Vertikalabreden) vor, an

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.2014
DAVID ZUMBACH
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der geltenden Regelung festzuhalten. Zudem hielt eine Mehrheit der
Kommissionsmitglieder die Regelung des Ständerates betreffend die unzulässige
Behinderung des Einkaufs im Ausland für impraktikabel. Die WAK-NR schlug ihrerseits
eine Kompromisslösung über den Begriff des Missbrauchs der relativen Marktmacht vor.
Betreffend die institutionelle Reform sprach sich die Kommission für eine auf 7
Mitglieder beschränkte, ausschliesslich aus unabhängigen Sachverständigen
bestehende Wettbewerbskommission (WEKO) aus und lehnte den ständerätlichen
Antrag für eine 11-köpfige WEKO ab. Obgleich sich die Kommissionsmehrheit für ein
Eintreten stark machte, fand sich im Nationalrat auch in der Herbstsession 2014 keine
Mehrheit für den Antrag: Mit 99 zu 80 Stimmen bei 12 Enthaltungen folgte die grosse
Kammer einem Minderheitsantrag Rime (svp, FR) und versenkte den Entwurf zum
Kartellgesetz damit definitiv. Die Medien bezeichneten die Revision des Kartellgesetzes
als „Musterbeispiel einer gescheiterten Vorlage“. Die vom Bundesrat beabsichtigte
Stärkung der WEKO galt zu Beginn als ein mehrheitsfähiges Anliegen. Während
grundlegender Widerstand gegen den Vorschlag des Bundesrats aus der SVP, der BDP
und vom Gewerbeverband kam, die alle einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf in
Abrede stellten, erhielten die Gegner im Nationalrat überraschend Unterstützung von
einer Mehrheit der Grünen und einer Minderheit der SP. Wirtschafts- und
Gewerkschaftskreise wehrten sich gegen die Verkleinerung und Professionalisierung
der WEKO. Anstelle des 11- bis 15-köpfigen Gremiums, dem neben unabhängigen
Sachverständigen auch Vertreter von vier Verbänden (Economiesuisse, Schweizerischer
Gewerbeverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Stiftung für
Konsumentenschutz) angehören, hätte die Kommission gemäss Ständerat auf fünf
unabhängige Sachverständige reduziert werden sollen. 7

Gesellschaftsrecht

Die am Ende des letzten Jahres vom Bundesrat beantragte Teilrevision der Vorschriften
im Obligationenrecht über die Rechnungslegung in Unternehmen wurde im
Berichtsjahr von der Rechtskommission des Ständerats beraten. Der Ständerat selbst
unterstützte mit Stichentscheid des Präsidenten eine Motion Büttiker (fdp, SO), die
verlangt, dass die neuen Bestimmungen besonders Rücksicht auf die Belange der KMU
nehmen und diese nicht zu sehr mit zusätzlichen Auflagen belasten. Die auch vom
Gewerbeverband geteilten Befürchtungen beziehen sich auf die neuen
Rechnungslegungsvorschriften und dabei vor allem auf die daraus entstehenden
Kosten. Von Experten wurden diese Einwände allerdings als masslos übertrieben zurück
gewiesen.
. 8

MOTION
DATUM: 17.12.2008
HANS HIRTER
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